
768 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIll. GP 

24. 5. 1973 

~egierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Apothekengesetz geändert wird 

(Apothekengesetznovelle 1973) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gesetz vom 18. Dezember 1906 betreffend 
die Regelung des Apothekenwesens, RGBl. Nr. 5/ 
1907, inder Fassung des Verwaltungsentlastungs
gesetzes, BGBl. Nr. 277/1925, und der Bundes
gesetze BGBl. Nr. 68/1955, 2/1957, 86/1960, 56/ 
1965 und 348/1970, wird wie folgt geändert: 

1. Im Abs. 5 des § 7 a sind nach den Worten 
"der Leiter 'der 'Bundesanstalt für chemische und 
pharmazeutische Untersuchungen," die Worte 
"der Leiter des in Abs. 2 genannten Laborato
riums," einzufügen. 

2. In Abs. 6 des § 7 a ist das Wort "drei" durch 
das Wort "fünf" zu ersetzen. 

3. Die Abs. 2 bis 5 des § 8 haben zu lauten: 

,,(2) Für die Versehung eines Nachtdienstes 
während der Sperrzeiten ist in Orten mit mehre
ren öffentlichen Apotheken von der Bezirksver
waltungsbehördeeine Reihenfolge festzusetzen, 
wobei die Zahl und Auswahl. der Apotheken, 
die gleichzeitig Nachtdienst zu versehen haben, 
dem Bedarf der Bevölkerung anzupassen ist. Die 
Nachtdienst haltenden Apotheken haben außer
halb der gemäß Abs. 1 festgesetzten Betriebs
zeiten ständig dienstbereit zu sein; ein Offen
halten während dieser Zeiten kann von der Be
zirksverwaltungsbehörde bewilligt werden, wenn 
hiefür ein Bedarf gegeben ist. 

(3) In Orten mit nur einer öffentlichen Apo
theke muß der Apothekenleiter oder ein ange
stellter Apotheker auch: außerhalb der gemäß 
Abs. 1 festgesetzten Betriebszeiten zur Verabfol
gung von Arzneimitteln in dringenden Fällen 
rasch erreichbar sein oder dafür sorgen, daß den 
itrzten des Standortes in solchen Fällen die er
forderlichen gebrauchsfertigen Arzneimittel zu
gänglich sind. 

(4) An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen 
sowie an jenen Tagen, die in den einzelnen Bun
desländern wie Feiertage behandelt werden, haben 
in Orten mit mehreren öffentlichen Apotheken 
jene Apotheken bis zwölf Uhr für den Kunden
verkehr offenzuhalten, die in der folgenden Nacht 
Nachtdienst versehen. Von der Bezirksverwal
tungsbehörde kann an Stelle des Offenhaltens 
die Dienstbereitschaft bewilligt werden, wenn 
dies die Bedarfslage gestattet. Nach zwölf Uhr 
müssen diese Apotheken für dringende' Fälle 
dienstbereit sein, doch kann ihnen auch ein Offen
halten \:)is längstens achtzehn Uhr von der Be
zirksverwaltungsbehörde bewilligt werden, wenn 
hiefür ein Bedarf gegeben ist. In Orten mit nur 
einer öffentlichen Apotheke kann die Bezirks
verwaltungsbehörde unter Bedachtnahme auf die 
nach Abs. 1 zulässige wöchentliche Betriebszeit 
das Offenhalten der Apotheke an Sonntagen und 
gesetzlichen Feiertagen sowie an jenen Tagen, die 
in den einzelnen Bundesländern wie Feiertage 
behandelt werden, bis längstens zwölf Uhr be
willigen, wenn dies die örtlichen Verkehrsgeptlo
genheiten erfordern. 

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann hin
sichtlich der Nachtdienste und der Dienstbereit
schaft öffentlimer Apotheken über die ß.estim
mungen der Abs. 2 bis 4 hinausgehend einen 
Dienstturnus von Orten mit nur einer öffent
lichen Apotheke untereinander oder mit Orten 
mit mehreren öffentlichen Apotheken zusammen 
festsetzen, wenn dies für die Arzneimittelversor
gung der Bevölkerung zumutbar ist. In solchen 
Fällen muß der Apothekenleiter oder ein ange
stellter Apotheker während der Dienstbereit
schaft zur Verabfolgung von Arzneimitteln an· 
wes end sein." 

4. Die bisherigen Abs. 5, 6 und 7 des § 8 s.ind 
als Abs. 6, 7 und 8 zu bezeichnen. 

5. In Abs. 6 des § 8 sind die Ziffer 4 durm die 
Ziffer 5 und die Ziffer 5 durch die Ziffer 6 zu 
ersetzen. 

6. In Abs. 2 des § 15 sind die Worte "bis zur 
erreichten Großjährigkeit" durch die Worte "bis 
zur Vollendung des einundzwanzigsten Lebens
jahres" zu ersetzen. 
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7. Dem § 36 ist ein Ahs. 3 folgenden Inhaltes 
anzufügen: 

,,(3) Unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 1 
und 2 durfen aus Anstaltsapotheken Heilmittel 
auch an andere Krankenanstalten abgegeben wer
den." 

Artikel II 

1. Dieses Bundesgesetz tritt am XXXXX in 
Kraft. 

2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Gesundheit und Um
weltschutz betraut. 

Erläuterungen 

Das Gesetz vom 18. Dezember 1906 betreffend 
die Regelung des Apothekenwesens, RGBl. Nr. 5/ 
1907, welches das System der Arzneimittelver
sorgung und der Abgabe der Arzneimittel an 
den Verbraucher zum Inhalt hat, hat sich in 
seiner Grundstruktur durchaus bewährt. Mit dem 
Verwaltungsentlastungsgesetz, BGBl. Nr. 227/ 
1925, und mit den Novellen der Bundesgesetze 
BGBl. Nr. 68/1955, 2/1957, 86/1960, 56/1965 und 
348/1970 wurde den jeweiligen Erfordernissen 
der Zeit Rechnung getragen. Auch die vorliegende 
Gesetzesnovelle soll die Struktur des Gesetzes 
nicht ändern, sondern diese bewährte Rechtsnorm 
unter Berücksichtigung der sich aus ihrer Anwen
dung ergebenden Erfahrungen an geänderte 
soziale und wirtschaftliche Bedingungen anpas
sen. 

Durch die. Novelle sollen insbesondere die Be
stimmungen übe~ die Dienstbereitschaft öffent
lidler Apotheken und den Arzneimittelbezug für 
Krankenanstalten ohne Anstaltsapothe)l:e neu ge
faßt werden. 

Zu Z.I: 

Das Bundesministerium für Gesundheit und 
Umweltschutz hat gemäß § 7 a Abs. 1 und 3 
Grundsätze über die qualitative Beschaffenheit 
sowie die Bezeichnung von Arzneimitteln auf
zustellen und Höchstgaben festzusetzen, die bei 
der Verschreibung und Abgabe der Arzneimittel 
nicht überschritten werden dürfen. Diese Grund
sätze und die Festsetzung von Höchstgaben von 
Arzneimitteln sind als "österreichisches Arznei
buch" inder österreichischen Staatsdruckerei zu 
verlegen. Das "österreichische Arzneibuch" ist 
durch Verordnung verbindlich zu erklären. Die 
fachtechnischen Untersuchungen, die zur Durdl
führung der angeführten Aufgaben erforderlich 
sind, sind in· einem eigens an der Bundesanstalt 
für chemische und pharmazeutisdle Untersudmn
gen eingerichteten Laboratorium vorzunehmen 
(§ 7 Abs. 2). Bei der Ausarbeitung des Arznei
buches hat sich das Bundesministerium einer 
Kommission (Arzneibuchkommission) als bera
tenden Organes zu bedienen (§ 7 Abs. 4). Es hat 

sich als notwendig erwiesen, zu den Sitzungen 
dieser Arzneibuchkommission jeweils auch den 
Leiter des genannten Laboratoriums zuzuziehen. 
Diese Praxis war gesetzlich nicht gedeckt, da § 7 a 
Abs. 7 lediglich die Bestellung von Sachverstän
digen für bestimmte Aufgabengebiete vorsieht, 
die den Beratungen der Arzneibuchkommission 
über dies·e Gebiete beizuziehen sind. Da auf die 
ständige Mitarbeit des Leiters des Laboratoriums 
in der Arzneibuchkommission nicht verzichtet 
werden kann, soll dieser nunmehr als Mitglied 
in die Kommission aufgenommen werden. 

ZuZ.2: 

In Anbetracht der Komplexität der Materie 
bedürfen Knderungeri des Arzneibuches länger
dauernder Vorbereitungen. Um diese Vorberei
tungen sinnvoll durchzuführen, muß eine gewisse 
Kontinuität der Arbeiten in der Arzneibuchkom
mission gewährleistet sein. Es hat sich gezeigt, 
daß die im § 7 a Abs. 6 vorgesehene Funktions
periode der Arzneibuchkommission von drei Jah
ren zu kurz ist, um ein kontinuierliches Arbeiten 
in der Kommission herbeizuführen. Aus diesem 
Grunde soll nunmehr die Funktionsperiode auf 
fünf Jahre verlängert werden. 

ZuZ.3: 

Gemäß § 8 Abs. 2 haben in Orten mit mehre
ren öffentlichen Apotheken die Nachtdienst 
habenden Apotheken während der Zeit der Mit
tagssperre für den Kundenverkehr geöffnet zu 
sein; zufolge Abs. 4 des § 8 haben diese Apothe
ken an Sonn- und Feiertagen bis 13 Uhr für den 
Kundenverkehr offenzuhalten. Während dieser 
Zeiten herrscht erfahrungsgemäß je.doch nur ge-. 
ringer Kundenverkehr. Deshalb sowie aus Per
sonalmangel sind die Apotheken zu diesen Stun
den meist nur mit einer pharmazeutischen Fam
kraft besetzt. In letzter Zeit haben sich die Ver
suche Süchtiger gemehrt, sich mit allen Mitteln, 
manchmal auch unter Gewaltanwendung, Zugang 
zu Suchtgiften in öffentlichen Apotheken zu ver
schaffen. Aus· Gründen der Sicherheit ist daher 
eine Knderung der in den Abs. 2 und 4 des § 8 
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getroffenen Regelung über die Dienstbereitschaft 
(an Stelle des Offenhaltens) der öffentlichen Apo
theken geboten. Der Arzneimittelbezug wird für 
den Kunden hiedurdl in keiner Weise erschwert; 
nur werden die Medikamente wie im Nachtdienst 
bei verschlossener Eingangstür durch ein Aus
gabefenster abgegeben. Die Verpflidltung zur 
Dienstbereitschaft wir.d für die Nachtdienst ha:I
tenden Apotheken nunmehr für die gesamte Zeit 
außerhalb der Betriebszeiten festgesetzt. Die Ver
legung der Mittagssperre an Sonntagen und ge
setzlichen Feiertagen von dreizehn Uhr auf zwölf 
Uhr erscheint in Ansehung der an Wochentagen 
ebenfalls um zwölf Uhr beginnenden Mittags
sperre gerechtfertigt. 

Nach den Bestimmungen des § 8 Abs. 3 haben 
öffentliche Apotheken in Orten, in denen keine 
zweite Apotheke besteht, praktisch ständig 
Dienstbereitschaft. Die Verpflichtung zu einem 
derartigen Dauerdienst kann in Anbetracht der 
heutigen sozialen Gegebenheiten nicht mehr län
ger vertreten werden. Dazu kommt, daß wegen 
des Personalmangels eine zeitweilige Vertretung 
des leitungsbefugten Apothekers kaum realisier
bar ist. 

Die im neuen Abs. 5 des § 8 vorgesehene Rege
lung soll daher den Bezirksverwaltungsbehörden 
die Möglichkeit geben, einen Turnusdienst ein
zurichten, falls dies für die Arzneimittelversor
gung der Bevölkerung zumutbar ist. Maßgebliche 
Kriterien werden hiebei vor allem die Entfer
nungen der Apotheken zueinander sowie das 
Einzugsgebiet der hetreffenden Apotheke sein; 
ferner wird der Umstand in Betracht gezogen 
werden müssen, inwieweit ein solcher Turnus
dienst der Zugänglichmachung der Arzneimittel 
für den Arzt vorzuziehen ist. Wird ein solcher 
Turnusdienst eingerichtet, erscheint die ständige 
Anwesenheit eines Apothekers notwendig und 
auch zumutbar. 

Zu Z. 4 und 5: 
Durch die Einfügung des neuen Abs. 5 ergibt 

sich eine 1\nderung der Bezeichnung der bisheri-

gen Abs. 5, 6 und 7 des § 8 sowie eine 1\nderung 
bei den Verweisungen im Abs. 6 des § 8. 

Zu Z. 6: 

Gemäß § 15 Abs. 2 kann eine öffentliche Apo
theke nach dem Tode des Konzessionsinhahers 
für Rechnung eines Deszendenten bis zur erreich
ten Großjährigkeit auf der Grundlage der alten 
Konzession fortbetrieben werden. Ist der Des
zendent Pharmazeut, so kann die. Apotheke auf 
der Grundlage der alten Konzession weiterbe
trieben wer.den, bis der Deszendent die Eignung 
ZUm selbständigen Betrieb einer öffentlichen Apo
theke erlangt, jedodl längstens bis er das 
35. Lebensjahr erreicht hat (§ 15 Abs: 3 ApG.). 

Durch die Herabsetzung der Volljährigkeit 
vom vollendeten 21. auf das vollendete 
19. Lebensjahr besteht die Gefahr, daß Desz·en
denten mit erreichter Groß.jährigkeit (Volljährig
keit) zufolge einer verlängerten Schulzeit bzw. 
der Absolvierung des Präsenz dienstes noch nicht 
mit dem Studium der Pharmazie beginnen kön
nen, wodurch das Fortbetriebsrecht gemäß § 15 
Abs. 3 ApG. erlöschen würde. Dies entspricht 
jedoch nicht dem Willen des Gesetzgebers. Aus 
diesem Grund ist dieBe~behaltung der bisherigen 
Altersgrenze des vollendeten 21. Lebensjahres er
forderlich. 

Zu Z. 7: 
Nach .der derzeitigen Rechtslage hat der Rechts

träger einer Krankenanstalt, wenn diese selbst 
keine Anstalts.apotheke besitzt, die Heilmittel 
aus einer öffentlichen Apotheke zu beziehen. 
Nunmehr sollen die Anstaltsapotheken unter Be
dachtnahme auf die seit der Schaffung des Apo
thekengesetzes eingetretenen 1\nderungenauf 
dem Gebiete des Krankenanstarlten- und Arznei
mittelwesens zur Abgalbe von Arzneimitteln aud1 
an andere Krankenanstalten ermäd1tigt werden. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Durch diese Novelle entstehen für den Bund 
keinerlei Aufwendungen in finanzieller oder per
soneller Hinsicht. 

Gegenüberstellung 

Fassung des. Apothekengesetzes: 

1. § 7 a Abs. 5: 

,,(5) Der Arzneibud1kommission haben als Mit
glieder anzugehören: zwei Vertreter ... (bleibt 
unverändert) '" der Leiter der Bundesanstalt 
für d1emisd1e und pharmazeutische Untersud1un
gen, ... (bleibt unverändert) ... ist ein: Stellver
treter zu bestellen." 

Fassung der gegenständlichen 
No v elle: 

§ 7 a Abs. 5: 

,,(5) Der Arzneibud1kommission haben als Mit
glieder anzugehören: zwei Vertreter ... (bleibt 
unverändert) '" der Leiter der Bundesansult 
für d1emisd1e und pharmazeutische Untersud1un
gen, 
der Leiter des in Abs. 2 genannten Laboratoriums, 
... (bleibt unverändert) ... 
ist ein Stellvertreter zu bestellen." 
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Fassung des Apothekengesetzes: 

2. § 7 a Abs. 6: 
,,(6) Die Mitglieder der Arzneibuchkommission 

und deren 'Stellvertreter /sind ... (bleibt unver
ändert) '" für die Dauer von drei Jahren zu 
bestellen .. , (bleibt unverändert) ... zu erset
zen." 

3. § 8 Abs. 2 bis 4: 
,,(2) Für die Versehung eines Nachtdienstes 

während der Sperrzeiten ist in Orten mit mehre
ren öffentlichen Apotheken von der Bezirksver
waltungsbehörde eine Reihenfolge festzusetzen, 
wobei die Zahl und Auswahl der Apotheken, die 
gleichzeitig Nachtdienst zu versehen haben, dem 
Bedarf der Bevölkerung anzupassen ist. Die 
Nachtdienst haltenden Apotheken hahen wäh
rend der Zeit der Mittagssperre für den Kunden
verkehr geöffnet zu sein. 

(3) In ürten mit nur einer öffentlichen Apo
theke muß der Apothekenleiter oder ein ange
stellter Apotheker auch außerhalb der gemäß 
Abs. 1 festgesetzten Betriebszeiten zur Verab
folgung von Arzneimitteln in dringenden ;FäUen 
rasch erreichbar sein oder dafür sorgen, daß den 
1i.rzten des Standortes in solchen . Fällen die er
forderlichen gebrauchsfertigen Arzneimittel zu
gänglich sind. 

(4) An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen 
sowie an jenen Tagen, die in . den einzelnen 
Bundesländern wie Feiertage behandelt werden, 
haben in Orten mit mehreren öffentlichen Apo
theken jene Apotheken bis 13 Uhr für den 
Kundenverkehr offenzuha,lten, die in der folgen
den Nacht Nachtdienst versehen. Nach 13 Uhr 
müssen diese Apotheken für dringende Fälle 
dienstbereit sein, doch kann ihnen auch ein Offen
halten bis längstens 18 Uhr von der Bezirks
verwaltungsbehörde bewilligt werden, wenn hie
für ein Bedarf gegeben ist. 1n ürten mit nur 
einer öffentlichen Apotheke kann die Bezirks
verwaltungsbehörde unter Bedachtnahme auf die 
nach Abs. 1 zulässige wöchentliche Betriebszeit 
das Offenhalten der Apotheke an Sonntagen und 
gesetzlichen Feiertagen· sowie an jenen Tagen, 
die in .den einzelnen Bundesländern wie Feiertage 
behandelt werden, bis längstens 12 Uhr hewilli
gen, wenn dies. die örtlichen Verkehrsgepflogen
heiten erfordern." 

Fassung der gegenständlichen 
No v e 11 e: -

§ 7 a Abs. 6: 
,,(6) Die Mitglieder der Arzneibuchkommission 

und deren Stellvertreter sind .,. (bleibt unver-
ändert) ... für die Dauer von fünf Jahren zu 
bestellen ... (bleibt unverändert) ... zu ersetzen." 

§ 8 Abs. 2 bis 5: 
,,(2) Für die Versehung eines Nachtdienstes 

während der Sperrzeiten ist in Orten mit mehre
ren öffentlichen Apotheken von der Bezirksver
waltungsbehörde eine Reihenfolge festzusetzen, 
wobei die Zahl und Auswahl der Apotheken, 
die gleichzeitig Nachtdienst zu versehen haben, 
dem Bedarf der Bevölkerung anzupassen ist. Die 
Nachtdienst haltenden Apotheken haben außer
halb der gemäß Abs. 1 festgesetzten Betriebs
zeiten ständig dienst~ereit zu sein; ein .offen
halten während dieser Zeiten kann von der Be
zirksverwaltungsbehörde bewilligt werden, wenn 
hiefür ein Bedarf geg~ben ist. 

(3) bleibt unverändert 

(4) An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen 
sowie an jenen Tagen, die in den einzelnen Bun
desländern wie Feiertage behandelt werden, haben 
in Orten mit mehreren öffentlichen Apotheken 
jene Apotheken bis 12 Uhr für den Kunden
verkehr offenzuhalten, die in der folgenden 
Nacht Nachtdienst versehen. Von der Bezirks
verwaltungsbehörde kann an Stelle des .offen
haltens die Dienstbereitschaft . bewilligt werden, 
wepn dies die Bedartslage gestattet. Nach .12 Uhr 
müssen diese Apotheken für dringende Fälle 
dienstbereit sein, doch kann ihnen auch ein 
Offenhalten bis längstens 18 Uhr von der Bezirks
verwaltungshehörde bewilligt werden, wenn hie
für ein Bedarf gegeben ist. In Orten mit nur 
einer öffentlichen Apotheke kann die Bezirks
verwaltungsbehörde unter Bedachtnahme auf die 
nach Abs. 1 zulässige wöchentliche Betriebszeit 
das Offenhalten der Apotheke an Sonntagen und 
gesetzlichen Feiertagen sowie an jenen Tagen, die 
in den einzelnen Bundesländern wie Feiertage 
behandelt werden, bis längstens 12 Uhr bewilli
gen, wenn dies die örtlichen Verkehrsgepflogen
heiten erfordern. 

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann hin
sichtlich der Nachtdienste und der Dienstbereit
schaft öffentlicher Apotheken über die Bestim-
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mungen der Abs. 2· bis 4 hinausgehend einen 
Dienstturnus von Orten mit nur einer öffent
lichen Apotheke untereinander oder mit Orten 
mit mehreren öffentlichen Apotheken zusammen 
festsetzen, wenn dies für die Arzneimittelver
sorgung der Bevölkerung zumutbar ist. In sol
chen Fällen muß der Apothekenleiter oder ein 
angestellter Apotheker während der Dienstbe
reitschaft zur Verabfolgung von Arzneimitteln 
anwesend sein." 

4. Die bisherigen Abs. 5, 6 und 7 werden Abs. 6, 7 und 8. 

5. § 8 Abs. 6: § 8 Abs. 7: 

,,(6) Vor Erlassung von Verordnungen nach 
den Abs. 1 bis 4 ist die österreichische Apo
thekerkammer .bezi,ehungsweise deren Landesge
schäftsstelle sowie die zuständige Arbeiterkammer 
zu hören. Verordnungen, die auf Grund des 
Abs. 5 getroffen werden, sind ohne Verzug dem 
Landeshauptmann zu berichten und der öster
r·eichischen Apothekerkammer sowie der zustän
digen Arbeiterkammer mitzuteilen." 

6. § 15 Abs. 2 und 3: 

,,(2) Geht jedoch eine solche Apotheke nach 
dem Tode des Konzessionsinhabers im Erbwege 
auf die Witwe oder auf eheliche Deszendenten 
desselben über, so kann die Apotheke für Rech
nung der Witwe während ihres Witwenstandes, 
für Rechnung der Deszendenten bis zur erreich
ten Großjährigkeit auf Grundlage der alten Kon
zession fortbetrieben werden. 

(3) Ist einer der DeSIZendenten, auf welche die 
Apotheke nach dem Tode des Konzessionsin-

. habers im Erbwege übergeht, Pharmazeut, so 
kann die Apotheke auf Grundlage der alten Kon
zession weiterbetrieben wer,den, bis dieser Des
zendent die Eignung zum selbständigen iBetriebe 
einer öffentlichen Apotheke im Sinne des § 3 
erlangt, jedoch längstens bis er das 35. Lebens
jahr erreicht hat." 

7. 

,,(7) Vor Erlassung von Verordnungen nach 
den Abs. 1 bis 5 ist die österreichische Apo
thekerkammer beziehungsweise deren Landesge
schäftsstelle sowie die zuständige Arbeiterkammer 
zu hören. Verordnungen, die auf Grund des 
Abs. 6 getroffen werden, sind ohne Verzug dem 
Landeshauptmann zu herichten und der öster
reichischen Apothekerkammer sowie der zustän
digen Arbeiterkammer mitzuteilen." 

§ 15 Abs. 2 und 3: 

,,(2) Geht jedoch eine solche Apotheke nach 
dem Tode des Konzessionsinhabers im Erbwege 
auf die Witwe oder auf eheliche Deszendenten 
desselben über, so kann die Apotheke für Rech
nung der Witwe während ihres Witwenstandes, 
für Rechnung der Deszendenten bis zur Voll
endung des 21. Lebensjahres auf Grundlage der 
alten Konzession fortbetrieben werden." 

(3) bleibt unverändert 

§ 36 Abs. 3: 

,,(3) Unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 1 
und 2 dürfen aus Anstaltsapotheken Heilmittel 
auch an andere Krankenanstalten abgegeben wer
den." 
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